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AMTSBLATT 

 
 
 
 
HERAUSGEBER 
Stadt Rosenheim, Dezernat III, Königstr. 24, 83022 Rosenheim Tel. 08031/365-1304);  
 
Aufnahme in den Mail-Verteiler bei der Stadt Rosenheim, Hauptamt, Königstr. 24, 
83022 Rosenheim (Tel. 08031/365-1040), oder schicken Sie ihre Mail-Adresse an 
poststelle@rosenheim.de und sie bekommen bei jedem Erscheinungstermin kostenlos 
eine Mail mit dazugehörigem Link. 
 
Zudem steht ihnen das Amtsblatt der Stadt Rosenheim, auf unserer Homepage unter  
https://www.rosenheim.de/politik-verwaltung/amtsblatt kostenlos zur Verfügung. 

 
80. Jahrgang 
 

 
30.04.2025 

 
Nr. 10  

 
INHALT: 

  

 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Landesplanung, Bauleitplanung, Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungswesen, Wasserbau und Wasserrecht 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Bauvorhaben:       Abbruch und Neubau des Lehrschwimmbeckens   
Fl.Nr.:          456  
Gemarkung:          Rosenheim  
Bauort:          Am Nörreut 8  
Antragsnummer:   GV-2024-0425-S…………………………………...
  
 
Vollzug der Baugesetze; 
Vorhaben: Aufstockung des Gastronomiegebäudes des      

Eisstadions sowie Nutzungsänderung von 
Gastronomie zu Lager und Veränderung der 
Zuschauerplätze 

Bauort:        Jahnstraße 1 
Fl.Nr.:                   Gemarkung Rosenheim, Flurstück 1449/37 
Antragsnummer:  GV-2025-0064-N…………………………………..…. 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
  Vollzug der Baugesetze; 
Bauvorhaben: Abbruch und Neubau des Lehrschwimmbeckens   
Fl.Nr.:  456  
Gemarkung:  Rosenheim  
Bauort:  Am Nörreut 8  
Antragsnummer: GV-2024-0425-S (bitte immer angeben) 

 
 
 

die Stadt Rosenheim als untere Bauaufsichtsbehörde erlässt folgenden 
 
B E S C H E I D: 
 
 
I.  
 
Das Bauvorhaben wird nach Maßgabe des Bauantrags vom 28.11.2024 Nummer GV-
2024-0425-Sunter den in Ziffern IV. – V. aufgeführten Auflagen und Hinweisen im 
Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO genehmigt. 
 
 
II.  
 
1. Der Bauausführung sind die mit dem Genehmigungsvermerk versehenen und der 

vorliegenden Ausfertigung der Baugenehmigung beigefügten Bauvorlagen zu 
Grunde zu legen. Die Prüfungs- und Revisionsbemerkungen des Stadtbauamtes, 
anderer Behörden und Sachverständiger sind zu beachten. 

 
2. Es wird eine Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO hinsichtlich der Einhaltung 

der Abstandsflächen nach Nordwesten zugelassen. 
 

3. Die Ausführung der Grundstücksentwässerungsanlage nach Maßgabe des 
Entwässerungsplanes vom 26.02.2025 wird gem. § 10 Abs. 3 der städt. 
Entwässerungssatzung (EWS) vom 21.04.1980, zuletzt geändert mit Satzung vom 
01.04.2012, genehmigt. Das abwassertechnische Gutachten vom 01.04.2025 ist zu 
beachten. 

 
4. Für die im Freiflächengestaltungsplan dargestellten Baumfällungen wird 

antragsgemäß die Befreiung gemäß § 6 der städtischen Baumschutzverordnung 
erteilt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Rein 
 
II. Dieser Bescheid wird im Vollzug von Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BayBO im 

Amtsblatt der Stadt Rosenheim den Eigentümern der Nachbargrundstücke 
Fl.Nrn. 459, 460, 461, 1442/5, 435, 434, 446/3, 446/8, 1444/4, 1411/1, 1411/2 
der Gemarkung Rosenheim öffentlich bekannt gemacht. Die Pläne können bei 
der Stadt Rosenheim, Königstraße 24, 83022 Rosenheim, 2. Stock, Zimmer Nr. 
228/229 nach Terminvereinbarung unter Tel. 08031 / 365-1671 /-1672 
eingesehen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vgh.bayern.de/
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Vorhaben: Aufstockung des Gastronomiegebäudes des 

Eisstadions sowie Nutzungsänderung von Gastronomie 
zu Lager und Veränderung der Zuschauerplätze 

Bauort: Jahnstraße 1 
Fl.Nr.: Gemarkung Rosenheim, Flurstück 1449/37 
Antragsnummer: GV-2025-0064-N (bitte immer angeben) 
 
 
 
die Stadt Rosenheim als untere Bauaufsichtsbehörde erlässt folgenden 
 
B E S C H E I D: 
 
 
I.  
 
Das Bauvorhaben wird nach Maßgabe des Bauantrags vom 28.02.2025 Nummer GV-
2025-0064-Nunter den in Ziffern IV. – V. aufgeführten Auflagen und Hinweisen im 
Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO genehmigt. 
 
 
II.  
 
Der Bauausführung sind die mit dem Genehmigungsvermerk versehenen und der 
vorliegenden Ausfertigung der Baugenehmigung beigefügten Bauvorlagen zu Grunde 
zu legen. Die Prüfungs- und Revisionsbemerkungen des Stadtbauamtes, anderer 
Behörden und Sachverständiger sind zu beachten. 
 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Mit freundlichen Grüßen     
 
 
 
Müller 
 
 
II. Dieser Bescheid wird im Vollzug von Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BayBO im 

Amtsblatt der Stadt Rosenheim den Eigentümern der umliegenden 
Nachbargrundstücke öffentlich bekannt gemacht.  
Die Pläne können bei der Stadt Rosenheim, Königstraße 24, 83022 
Rosenheim, 2. Stock, Zimmer Nr. 228/229 nach Terminvereinbarung unter 
Tel. 08031 365 1671/1672 eingesehen werden. 

 
 

https://www.vgh.bayern.de/

